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Am 3.12.1998 war der «Internationale Tag der behinderten Menschen»

Zugänglichkeit als Grundrecht
Pressemitteilung DOK

Der Internationale Tag
der behinderten Menschen
wurde 1991 von der UNO
eingeführt und auch 1998 wieder

in zahlreichen Ländern
begangen. Die
Dachorganisationenkonferenz der privaten
Behindertenhilfe DOK
koordinierte die Aktivitäten in der
Schweiz unter dem Motto
«Zugänglichkeit als Grundrecht».

Positiv besetzter Begriff
Das Wort zugänglich ist

eindeutig positiv besetzt. Ein

zugänglicher Mensch stösst auf

Sympathie.
Wer Argumenten anderer

zugänglich ist, dokumentiert
Offenheit und Toleranz. Für

Naturschönheiten, Aussichtspunkte

oder Hotels wird mit

dem Begriff «leicht zugänglich»
Reklame gemacht. Zugänglich
bedeutet Einbezug, Aufnahme,
Offenheit - das Gegenteil von
Verschlossenheit und
Absonderung.

Zugänglichkeit entscheidet

über Lebensqualität
Für Menschen mit einer

Behinderung bedeutet Zugäng-
lichkeit noch viel mehr.

Die Antwort auf die Frage,

zu wem und zu was sie Zugang

haben, welche Menschen,

Lebensbereiche, Institutionen,

Einrichtungen, Gebäude für sie

zugänglich sind, entscheidet

über ihre Lebensqualität.
Einbezogen oder

ausgeschlossen sein - das ist die

Alternative, und sie wird immer
noch allzu oft im Sinne von
Ausschluss, Benachteiligung,
Diskriminierung entschieden.

Zugänglichkeit als Thema
der Politik

Ist ein Verwaltungsgebäude,
ein Verkehrsmittel usw. für
Rollstuhlfahrerlnnen und
Gehbehinderte erreichbar? Kann
eine blinde oder sehbehinderte

Person sich in einem Bahnhof
zurechtfinden? Können
Hörbehinderte oder Gehörlose die

Informationen mitbekommen, die
während einer Zugsfahrt
durchgegeben werden?

Mit der Volksinitiative
«Gleiche Rechte für Behinderte»

setzen sich die

Behindertenorganisationen auf der politischen

Ebene dafür ein, dass die

Zugänglichkeit öffentlicher
Bauten gesetzesmässig abgesichert

wird. Die Unterschriftensammlung

läuft noch!
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